
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 18 (1902)

Heft: 23

Artikel: Neuerungen im Prüfungsverfahren

Autor: W.K.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-579403

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-579403
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sfh. 23 3Hn|lrlertc fttitncijctifdje §an&tDCtfet=3ftlw»(l (Organ für bte offiziellen SßüOUJattonen be8 ©dpuelz. ©etoerüeberetnS). 487

II cumtmm« im iMiftttt00ireirf<tl}Wtt<
(3ÏU8 ben. Mitteilungen beS ©efretariateS beS @d)tt)eij. @emet6eberein§.)

WK. S03er unfere gewerblichen ßebrlinggprüfungen
feit bieten Sohren aufmerlfatn gu berfolgen ©elegenheit
hatte, wirb gugeben müffen, baff biefelben nid^t nur
an Augbreitung unb Deitnehmergahl bebeutenb guge»
nomnten, fonbern auch guatitatib, in Vegug auf bie

Drganifation unb bag $rüfunggberfahren eine erfreu»
lid)e ©ntwicïlung gewonnen haben.

Diefe ©ntwicïlung bût fifh jebod) nidjt bon felbft
ergeben; Sn ber elften fßeriobe, bon 1877 big 1886,
tonnte jeber ©ewerbeberein gang nach .eigenem Ve»
lieben ßebrlinggprüfungen burchfübren. Die bom ©chweig.
©ewerbeberein im Sabre 1881 gefdjaffenen unb feinen
SRamen tragenben Diplome unb Augweigïarten tonnten
boit ben ©eïtionen obne irgenbtoetdbe Sîontrolïe ber

gentratleitung auggegeben werben; meift würben biefe
Urfunben nur auf ©runb einer ißrobearbeit berabfotgt;
cg tarn aber aud? bor, ba§ ein geugnig über beftan»
bene ßebre genügte, um einem Süngling bag gtofje
Diplom gu beriefen. Von einer eigentlichen fßrüfung
War in bieten Vereinen nid^t bie fftebe!

SDie mancherlei ÜRifjbräuche unb ÜRängel biefer un»
fpftematifchen ßebrlinggprämierung unb »Diplomierung
beranlafjten im Sabre 1886 ben gentralborftanb, eine
einheitliche unb gwedmäfjige Drganifation ber ßeljr»
linggprûfunçjen angubabnen, welche fhtnpatifcbe Aufnahme
fanb unb tm Sabre 1888, gugteich mit ber erftmatg
gewährten Vunbegfubbention, gur Augfübrung gelangte.
Dent eeften bamalg bon ber Sahregberfammlung ange»
nommenen ^Reglement würben jebod) nod) mancherlei
©cbwiecigleiten bereitet. Die im Sabre 1891 in Vertt
beranftaltete erfte ßebrlinggarbeitenaugfteltung wieg
immer nod) fo mancherlei ÜRängel nach, bah eine

grûnblidje SReforrtt borgenommen werben mufjte. Die
bamalg gefchaffene ßentralprüfunggfommiffion hatte fid)
bon nun an fpegiell mit ber ßeitung unb Auffid)t ber
ßebrlinggprüfungen gu befaffen. Stn Sabre 1896, an»
läfjlid) ber ßanbegaugftellung in ©enf, fanb fobann
eine gweite AugfteOung prämierter ßebrtinggarbeiten
ftatt, welche neuerbingg gu berfdjiebenen, an ber Saljreg»
berfammtung in ©enf befd)loffenen ^Reformen führte.

Dag bamalg rebibierte 5ßrüfunggregtement beftebt
beute noch unberänbert in Sîraft, 3Bobl ftrtb aud) feit»
her mancherlei üöünfcbe unb Vebürfniffe für geitgemäjje
2lenberungen aufgetaucht, fowobl aug ben Streifen ber
©ettionen fetbft, alg bon ben mit ber Stuf ficht betrauten
Organen. gentralprüfunggfommiffton fowobl, alg $en»
tralborftanb hielten febodb bafür, baff fortwäbrenbe
Slenberungen ber Vorfchriften nicht bon gutem wären,
namentlich auch nicht, fo lange eg fo fchwer halte,
einige Sßrüfunggfreife gur ïonfegueuten Durchführung
t>er feit Sohren gettenben angubalten. Smmerhin wer»
ben feit Sa|ren alle biefe auftauchenben SBünfdje unb
ißorfchläge, ob fie berechtigt fdjeinen ober nicht, für eine

tünftige fRebifion ber Sßorfchriften borgemerft unb je»
toeilen einer Digfuffion in ber^entralprüfunggfommiffion
untergogeu.

Unter biefen SBünfdjen ift namentlich einer wieber»
holt aufgetaucht unb fdjeint begbalb eine gewiffe 23e»

rechtigung gu haben, nämlich ber SBunfch nad) Ab»

änberung ber fßrüfunggnoten. ûîach befteljenber
SSorfchrift (Art. 7 beg fRegl.) finb bie ßeiftungen für
SBertftattprüfung, 23erufgtenntniffe unb ©chulfenntniffe
mit folgenben übten gu tarieren: fehr gut — gut —
genügenb— ungenügenb.

Viele gachejperten finben biefe Vegeidjnungen nicht
hmreichenb; ba aber 3tr»if<hennoten, wie gum Veifpiel
»genügenb big gut" nicht geftattet finb, fommen fie oft in

Verlegenheit, welche Ûîote fie für eine nach 'brem ®t=
meffert mehr alg „genügertbe", aber bod) nidjt fehler»
freie ßeiftung erteilen foÖen. Degbalb ber Sßunfd) nach
©infdjaltung einer weiteren ©tufe, wie gum Veifpiel
„befriebigenb" ober „giemlich gut".

®ie ißentralprüfungglommiffion hat fchon oft über
biefe Anregungen bigïutiert; wenn auch prinzipiell nicht
abgeneigt, îam fie jeweilen gum ©djluffe, bafj eg fidh
üm folcher gormfragen willen nidht lohne, eine iReoifion
beg iReglementeg (bie non ber ®elegiertenüerfammluug
beg @d)Weig. ©ewerbebeteing bigïutiert unb genehmigt
werben mühte) borguuehmen. Smmerhin erfdjeint eg

angegeigt, biefe forage einmal gur öffentlichen Vefpred)'
ung gu bringen, um fo mehr, alg fie nun auch in bet
fÇachpreffe angeregt worben ift.

Sn ber ,,©chloffer»8eitung" bom 15. Auguft 1902
g. 53. empfiehlt ein ©infenber, bier iRotenftufen gu
fdjaffen: „auggegeichnet — fehr gut — gut — genü»
genb" — ober auch: „fehr gut a — fehr gut b" 2c. —
ßejjterer Vorfchlag erfdieint ung bon bornherein un»
praïtifd); niemanb würbe wiffen, wag biefeg a unb b
bebeuten. ®ie beutfctje ©proche ift nicht fo arm an
allgemein berftänblidjen SBorten für 53egeichnung be»

ftimmter Vegriffe.
3Bag fobann ben erftgenannteu Vorfchlag betrifft,

fo halten wir bafür, bte SRote „auggegeichnet" paffe
nicht wohl für eine ßehrlinggprüfung. Sßir wollen
ben jungen ßeuten, auch ben tüchtigen, bie Slöpfe nicht
gu grofj machen. @g hanbelt fich nicht um ein Doftor»
3)iplom, wo bie allerbefte 5Rote „summa cum laude"
(mit aKerhöchftem ßob) lautet. Die Vegeichnung „fehr
gut" follte auch für bie befte ßeiftung genügen unb
nur augnahmgmeife erteilt werben. S" eingelnen
ißrüfunggfreifen wirb unfereg ©rachteng mit biefer (Rote
biel gu freigebig herfahren, ittbem fie bie fRegel bilbet;
eg- betrifft bieg merïwûrbigerweife gerabe fol^e ©egen»
ben, welche fonft in gewerblichen ßeiftungen nidht gerabe
boran fte|en!

ßaffe man alfo bag „fehr gut" nicht etwa für ben

gweiten, fonbern für ben erften iRang fteljen ober erfe^e
eg höihfir"^ ^mrch bag eingige SBort „bortrefflich". 21 wh
für ben gweiten iRang ift bag „gut" gang am rechten
Sßla|e.

Söin man überhaupt am bigherigen Verfahren etwag
änbern, fo mag eg angegeigt fein, einen britten fRang
mit „befriebigenb" ober „orbentlidj" eingufchalten, wag
etwag mehr fagen will alg „genügenb", bag alg bierter
iRang belaffen werben fönnte. Augbrüde, wie „giemlich
gut" unb bergl. Hingen gu unbeftimmt.

ÜRöge man in ben tofalen Sßrüfunggfommiffioiten
barüber bigfutieren unb bag ©rgebnig ber 8"itrcil=
prüfungglommiffion gur Vormerïùng für bie nädjfte
fRebifion beg ^3rüfunggreglementeg ïunbgebeu. 3Bir finb
für jebe wohlgemeinte Anregung banflbàr.

$itt unïr §drufj in
(Ait8 ben Mitteilungen beS ©efretartnte® beB ©djtoei?. ©etuerbebereins.)

WK. Auf eine fepr nüpliche, aber bielen ©ewerbe»
treibenben noch üöKig unbefannte Snftitution erlauben
wir ung hirmit aufmetlfam gu machen, nämlich auf
bag gentralbureau beg ©chweiger. Ärebitoren»
berbanbeg in 8ürid) (Vahnhofftrahe 83). ®agfelbe
übernimmt für feine ÜRitglieber u. a. : Die Veforgung
beg gefamten Vetreibungg» unb Sîonïurgberfahreng ; eg

bertritt bie ÜRitglieber in allen aug einer ^Betreibung
bem ©läubiger entftehenben Obliegenheiten. @r befafet
fich ferner mit ber Vertretung in SRaihlafj» unb ®on»
turgfäHen mit Abgabe bon ©utadjten, welche aug bem
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Neuerungen im Urufungsuerfuhreu.
(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

Wer unsere gewerblichen Lehrlingsprüfungen
seit vielen Jahren aufmerksam zu verfolgen Gelegenheit
hatte, wird zugeben müssen, daß dieselben nicht nur
an Ausbreitung und Teilnehmerzahl bedeutend zuge-
nommen, sondern auch qualitativ, in Bezug auf die

Organisation und das Prüfungsverfahren eine erfreu-
liche Entwicklung gewonnen haben.

Diese Entwicklung hat sich jedoch nicht von selbst

ergeben: In der ersten Periode, von 1877 bis 1886,
konnte jeder Gewerbeverein ganz nach eigenem Be-
lieben Lehrlingsprüfungen durchführen. Die vom Schweiz.
Gewerbeverein im Jahre 1881 geschaffenen und seinen
Namen tragenden Diplome und Ausweiskarten konnten
von den Sektionen ohne irgendwelche Kontrolle der

Zentralleitung ausgegeben werden; meist wurden diese

Urkunden nur auf Grund einer Probearbeit verabfolgt;
cs kam aber auch vor, daß ein Zeugnis über bestan-
dene Lehre genügte, um einem Jüngling das große
Diplom zu verleihen. Von einer eigentlichen Prüfung
war in vielen Vereinen nicht die Rede!

Die mancherlei Mißbräuche und Mängel dieser un-
systematischen Lehrlingsprämierung und -Diplomierung
veranlaßten im Jahre 1886 den Zentralvorstand, eine
einheitliche und zweckmäßige Organisation der Lehr-
lingsprüfunyen anzubahnen, welche sympatischeAufnahme
fand und im Jahre 1888, zugleich mit der erstmals
gewährten Bundessubvention, zur Ausführung gelangte.
Dem ersten damals von der Jahresversammlung ange-
nommenen Reglement wurden jedoch noch mancherlei
Schwierigkeiten bereitet. Die im Jahre 1891 in Bern
veranstaltete erste Lehrlingsarbeitenausstelluug wies
immer noch so mancherlei Mängel nach, daß eine
gründliche Reform vorgenommen werden mußte. Die
damals geschaffene Zentralprüfungskommission hatte sich

von nun an speziell mit der Leitung und Aufsicht der
Lehrlingsprüfungen zu befassen. Im Jahre 1896, an-
läßlich der Landesausstellung in Genf, fand sodann
eine zweite Ausstelluüg prämierter Lehrlingsarbeiten
statt, welche neuerdings zu verschiedenen, an der Jahres-
Versammlung in Genf beschlossenen Reformen führte.

Das damals revidierte Prüfungsreglement besteht
heute noch unverändert in Kraft. Wohl sind auch seit-
her mancherlei Wünsche und Bedürfnisse für zeitgemäße
Aenderungen aufgetaucht, sowohl aus den Kreisen der
Sektionen selbst, als von den mit der Aufsicht betrauten
Organen. Zeutralprüfungskoininission sowohl, als Zen-
tralvorstand hielten jedoch dafür, daß fortwährende
Aenderungen der Vorschriften nicht von gutem wäreu,
namentlich auch nicht, so lange es so schwer halte,
einige Prüfungskreise zur konsequenten Durchführung
der seit Jahren geltenden anzuhalten. Immerhin wer-
den seit Jahren alle diese auftauchenden Wünsche und
Vorschläge, ob sie berechtigt scheinen oder nicht, für eine

künftige Revision der Vorschriften vorgemerkt und je-
weilen einer Diskussion in der Zentralprüfungskommission
unterzogen.

Unter diesen Wünschen ist namentlich einer wieder-
holt aufgetaucht und scheint deshalb eine gewisse Be-
rechtigung zu haben, nämlich der Wunsch nach Ab-
änderung der Prüfungsnoten. Nach bestehender
Vorschrift (Art. 7 des Regl.) sind die Leistungen für
Werkstattprüsung, Beruiskenntnisse und Schulkenntnisse
mit folgenden Noten zu taxieren: sehr gut — gut —
genügend— ungenügend.

Viele Fachexperten finden diese Bezeichnungen nicht
hinreichend; da aber Zwischennoten, wie zum Beispiel
»genügend bis gut" nicht gestattet sind, kommen sie oft in

Verlegenheit, welche Note sie für eine nach ihrem Er-
messen mehr als „genügende", aber doch nicht fehler-
freie Leistung erteilen sollen. Deshalb der Wunsch nach
Einschaltung einer weiteren Stufe, wie zum Beispiel
„befriedigend" oder „ziemlich gut".

Die Zentralprüfungskommission hat schon oft über
diese Anregungen diskutiert; wenn auch prinzipiell nicht
abgeneigt, kam sie jeweilen zum Schlüsse, daß es sich

um solcher Formfragen willen nicht lohne, eine Revision
des Reglementes (die von der Delegiertenversammlung
des Schweiz. Gewerbevereins diskutiert und genehmigt
werden müßte) vorzunehmen. Immerhin erscheint es

angezeigt, diese Frage einmal zur öffentlichen Besprech-

ung zu bringen, um so mehr, als sie nun auch in der
Fachpresse angeregt worden ist.

In der „Schlosser-Zeitung" vom 15. August 1902
z. B. empfiehlt ein Einsender, vier Notenstufen zu
schaffen: „ausgezeichnet — sehr gut — gut — genü-
gend" — oder auch: „sehr gut a — sehr gut k" zc. —
Letzterer Vorschlag erscheint uns von vornherein un-
praktisch; niemand würde wissen, was dieses a und b
bedeuten. Die deutsche Sprache ist nicht so arm an
allgemein verständlichen Worten für Bezeichnung be-

stimmter Begriffe.
Was sodann den erstgenannten Vorschlag betrifft,

so halten wir dafür, die Note „ausgezeichnet" passe

nicht wohl für eine Lehrlingsprüfung. Wir wollen
den jungen Leuten, auch den tüchtigen, die Köpfe nicht
zu groß machen. Es handelt sich nicht um ein Doktor-
Diplom, wo die allerbeste Note „summa eu m Imà"
(mit allerhöchstem Lob) lautet. Die Bezeichnung „sehr
gut" sollte auch für die beste Leistung genügen und
nur ausnahmsweise erteilt werden. In einzelnen
Prüfungskreisen wird unseres Erachtens mit dieser Note
viel zu freigebig Versahren, indem sie die Regel bildet;
es betrifft dies merkwürdigerweise gerade solche Gegen-
den, welche sonst in gewerblichen Leistungen nicht gerade
voran stehen!

Lasse man also das „sehr gut" nicht etwa für den

zweiten, sondern für den ersten Rang stehen oder ersetze

es höchstens durch das einzige Wort „vortrefflich". Auch
für den zweiten Rang ist das „gut" ganz am rechten
Platze.

Will man überhaupt am bisherigen Verfahren etwas
ändern, so mag es angezeigt sein, einen dritten Rang
mit „befriedigend" oder „ordentlich" einzuschalten, was
etwas mehr sagen will als „genügend", das als vierter
Rang belassen werden könnte. Ausdrücke, wie „ziemlich
gut" und dergl. klingen zu unbestimmt.

Möge man in den lokalen Prüfungskommissionen
darüber diskutieren und das Ergebnis der Zentral-
Prüfungskommission zur Vormerkung für die nächste
Revision des Prüfungsreglementes kundgeben. Wir sind
für jede wohlgemeinte Anregung dankbar.

Rat and Schutz in Rechtssachen.
(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

VVX. Auf eine sehr nützliche, aber vielen Gewerbe-
treibenden noch völlig unbekannte Institution erlauben
wir uns hiemit aufmerksam zu machen, nämlich auf
das Zentralbureau des Schweizer. Kreditoren-
Verbandes in Zürich (Bahnhofstraße 83). Dasselbe
übernimmt für seine Mitglieder u. a. : Die Besorgung
des gesamten Betreibungs- und Konkursverfahrens; es
vertritt die Mitglieder in allen aus einer Betreibung
dem Gläubiger entstehenden Obliegenheiten. Er befaßt
sich ferner mit der Vertretung in Nachlaß- und Kon-
kursfällen mit Abgabe von Gutachten, welche aus dem
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